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Lehrerhauptpersonalrat 
beim Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt 

 

 Informationen zur aktuellen Arbeit des Lehrerhauptpersonalrates 

 über die Schulpersonalräte an alle Beschäftigten der öffentlichen Schulen 
                                                                                             

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Die Mitglieder des LHPR wünschen Ihnen für das neue Jahr Erfolg, Kraft und Freude 

sowohl im beruflichen wie im persönlichen Leben, insbesondere Gesundheit und die 

Fähigkeit, im richtigen Moment eine Pause einzulegen. Anstehende Herausforderungen 

werden auch weiterhin unseren Weg begleiten. Der LHPR wird auch künftig für gute 

Arbeitsbedingungen eintreten, Ihnen als kompetenter Ansprechpartner bei 

personalrechtlichen Fragen zur Seite stehen und Sie über aktuelle Themen seiner Arbeit 

informieren. 

Unterrichtsfreier Tag bei Teilzeitbeschäftigung 

Lehrkräfte, die in Teilzeit beschäftigt sind, haben auch außerunterrichtliche Aufgaben 

zu erfüllen, bei deren Wahrnehmung das Verhältnis der Arbeitszeitermäßigung zu 

berücksichtigen ist (Aufsichtsführung, Projekte, usw.). Die Teilnahme an Konferenzen 

bleibt unberührt. Bei einer um mindestens fünf Unterrichtswochenstunden reduzierten 

regelmäßigen Arbeitszeit erhält die LK einen unterrichtsfreien Tag, wenn nicht 

dringende dienstliche Interessen dem entgegenstehen. 

Pauschale Beihilfe 

Verbeamtete Beschäftigte, die sich freiwillig gesetzlich krankenversichern möchten, 

haben bisher keinen Zuschuss vom Dienstherrn bekommen und mussten die Kosten zu 

100% allein tragen. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat im Dezember die Einführung 

einer pauschalen Beihilfe beschlossen. Das bedeutet, dass verbeamtete, freiwillig 

gesetzlich versicherte Beschäftigte, den gleichen Zuschuss bekommen wie 

Tarifbeschäftigte. Wie die pauschale Beihilfe konkret beantragt wird und ab wann sie 

rückwirkend gilt, ist noch nicht bekannt. Wir werden darüber informieren, sobald es 

bekannt ist. 

Vergütung von Mehrzeiten/Zusatzstunden 

Freiwillige Zusatzstunden und Mehrzeiten werden nach dem Prinzip des „realen 

Stundenwerts“ vergütet.  

Bei 365,25 Tagen pro Jahr ergeben sich 4,348 Wochen pro Monat. Da wir ein 

monatliches Entgelt erhalten, werden die 4,348 mit unserer Stundenzahl multipliziert. 

Bei einer Regelstundenzahl von 27 Stunden ergibt das 117,4, bei 25 Stunden 108,7. Die 

Monatsbruttovergütung wird durch diesen Wert geteilt. Bei verbeamteten Beschäftigten 

können sich – im Gegensatz zu Tarifbeschäftigten - durch unterschiedliche Zuschläge 

bei identischer Besoldungsgruppe und -stufe unterschiedliche Werte ergeben. 
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Maximale Anzahl der Unterrichtsstunden an Berufsbildenden Schulen 

Mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 sind die Schulleitungen aller Schulformen 

angewiesen, einen noch nicht im Schulverwaltungsblatt veröffentlichten „Flexierlass“ im 

Vorgriff anzuwenden. Danach dürfen in der Regel 22 Mehrstunden monatlich nicht 

überschritten werden, für berufsbildende Schulen ist jedoch keine wöchentliche 

Höchstgrenze explizit angegeben. 

Nach Rücksprache mit dem Bildungsministerium gilt bis zur Veröffentlichung eines 

neuen Erlasses weiterhin die maximale Anzahl von sechs Mehrzeiten. Die 

Übernahme in die Endfassung wurde zugesagt. Eine Untergrenze ist derzeit nicht 

festgelegt. 

Für besondere Umstände (z. B. Teilzeit, Schwerbehinderung) gelten besondere 

Regelungen. In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an die Fachgruppen in den 

Bezirkspersonalräten oder dem Hauptpersonalrat. 

 

 

Für Fragen stehen Ihnen die Mitglieder des LHPR während der Sprechzeiten zur 

Verfügung. Gern können Sie sich auch per E-Mail an uns wenden. 

Mo, Di, Do:  09.30 – 15.00 Uhr 

Fr:  09.30 – 12.00 Uhr 

Während der Winterferien nur freitags. 

 
 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 

 

Kerstin Hinz                                                                                                             

Vorsitzende 

 

 

Lehrerhauptpersonalrat beim Ministerium für 

Bildung 

Turmschanzenstraße 32 

39114 Magdeburg 

0391 / 567 3620 

mb-lhprgst@sachsen-anhalt.de 

Sprechzeiten: 

Mo, Di, Do: 09.30 – 15.00 Uhr 

Fr: 09.30 – 12.00 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

Hauptschwerbehindertenvertretung für das 

Landespersonal an öffentlichen Schulen 

Turmschanzenstraße 32 

39114 Magdeburg 

0391 / 567 3630 

karin.mantel@sachsen-anhalt.de 

Sprechzeiten:  

Di: 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr  

Mi: 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

oder nach Vereinbarung 
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